
Allgemeine Geschäftsbedingungen
___________________________________________________________________________

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten aus-
schließlich und nur gegenüber Unternehmern, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz
1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des
Vertragspartners erkennen wir nur an, wenn wir aus-
drücklich schriftlich der Geltung zustimmen.

(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Vertrags-
partner, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter
Art handelt.

§ 2 Überlassene Unterlagen

An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung
dem Vertragspartner überlassenen Unterlagen, behalten
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unter-
lagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es
sei denn, wir erteilen dazu unserem Vertragspartner unse-
re ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das
Angebot des Vertragspartners nicht annehmen, sind diese
Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

§ 3 Zahlung des Entgelts

Die Zahlung des Entgelts hat, soweit nichts anderes ver-
einbart ist, nach den gesetzlichen Regelungen zu erfol-
gen.

§ 4 Aufrechnung  und Zurückbehaltungsrechte

Dem Vertragspartner steht das Recht zur Aufrechnung
nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts ist der Vertragspartner nur insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags-
verhältnis beruht.

§ 5 Haftung

(1) Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Be-
stimmungen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht
wurde, so haftet der Auftragnehmer, soweit nicht Leben,
Körper und Gesundheit verletzt wurden, beschränkt. Die
Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten und ist auf den bei Vertragsschluss vorherseh-
baren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden
durch eine vom Auftraggeber für den betreffenden Scha-
densfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen
Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Auftrag-
nehmer nur für etwaige damit verbundene Nachteile des
Aufraggebers, z. B. höhere Versicherungsprämien oder
Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die Ver-
sicherung.
(2) Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der ge-
setzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsan-
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch
leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

§ 6 Vertragsbeginn, Vertragsänderungen

(1) Der Vertrag ist für den Unternehmer von dem Zeit-
punkt an verbindlich, zu dem dem Auftraggeber die
schriftliche Auftragsbestätigung zugeht.
(2) Mit Vertragsschluss werden diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Unternehmens anerkannt.
(3) Mündliche Nebenabreden sind anlässlich des Ver-
tragsschlusses nicht getroffen worden.
(4) Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder Ein-
schränkungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 7 Beanstandungen

(1) Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausfüh-
rung des Auftrages oder sonstige Unregelmäßigkeiten be-
ziehen, sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich
der Betriebsleitung des Unternehmens zwecks Abhilfe
mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung können
Rechte aus solchen Beanstandungen nicht geltend ge-
macht werden.
(2) Wiederholte und grobe Verstöße in der Ausführung
des Auftrages berechtigen nur dann zur fristlosen Kündi-
gung des Vertrages, wenn der Unternehmer nach schrift-
licher Benachrichtigung nicht in angemessener Frist –
spätestens innerhalb von sieben Werktagen – für Abhilfe
sorgt.

§ 8 Datenschutz

(1) Für den Datenschutz gelten die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), vor allem die §§ 27
ff. BDSG für nicht-öffentliche Stellen in seiner jeweils
gültigen Fassung.
(2) Insbesondere gilt § 5 BDSG (Datengeheimnis).
(3) Bei Nichteinhaltung der datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen finden die Regelungen der §§ 7 u. 8 sowie
die §§ 43 u. 44 BDSG Anwendung.

§ 9 Gerichtsstand und Erfüllungsort

Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder handelt es sich um öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsort und
Gerichtsstand der Sitz des Unternehmens. Diese Ge-
richtsstandsvereinbarung gilt ausdrücklich auch für den
Fall, dass
a) die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei
nach Vertragsabschluss ihren Sitz, Wohnort und / oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort verlegt.
b) Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis im Wege des
Mahnverfahrens geltend gemacht werden.

§ 10 Schlussbestimmung

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so blei-
ben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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